
Auflösen von Grabstätten
Sollte eine Grabstätte nach Ablauf der Ruhefrist aufgelöst
werden, ist Folgendes bitte zu beachten:

Die Auflösung muss angemeldet werden (im Pfarramt:
03346 8935).

Das Grabmal darf, insofern es fest steht, an Ort und Stelle
verbleiben.

Sämtlicher Bewuchs (Koniferen, Pflanzen etc.) und alle
Einfassungen o. Ä. müssen vom Friedhof entfernt werden.

Das aufgelöste Grab muss in einer Ebene zum umliegen-
den Gebiet liegen, d.h. evtl. ist ein Auffüllen von Erde not-
wendig.

Im Ganzen: Das aufgelöste Grab ist bitte so zu übergeben,
dass die ehrenamtlichen Friedhofspflegenden in ihrer Ar-
beit nicht behindert oder beeinträchtigt werden.
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